
VERORDNUNG (EG) Nr. 793/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 21. April 2004

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates über gemeinsame Regeln für die
Zuweisung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen
Rates von Stockholm am 23. und 24. März 2001 stellt
diese Verordnung einen ersten Schritt einer umfassenden
Überarbeitung dar. Diese Verordnung sollte nach einer
bestimmten Laufzeit überprüft werden, um den Entwick-
lungen insbesondere bei Neubewerbern und bei Fragen
des Marktzugangs Rechnung zu tragen.

(2) Angesichts der Erfahrung sollte die Verordnung (EWG)
Nr. 95/93 des Rates (4) verschärft werden, um eine mög-
lichst vollständige und flexible Ausnutzung der begrenz-
ten Kapazität überlasteter Flughäfen zu gewährleisten.

(3) Es ist daher notwendig, die Verordnung gemäß ihrem
Artikel 14 zu ändern und einige ihrer Bestimmungen zu
präzisieren.

(4) Da eine Übereinstimmung mit der internationalen Ter-
minologie anzustreben ist, sollten die Begriffe „flugplan-
vermittelter Flughafen“ und „koordinierter Flughafen“
anstelle von „koordinierter Flughafen“ und „vollständig
koordinierter Flughafen“ verwendet werden.

(5) Flughäfen, auf denen erhebliche Unterkapazitäten beste-
hen, sollten aufgrund objektiver Kriterien nach Durch-
führung einer Kapazitätsanalyse als „koordinierte“ Flug-
häfen erklärt werden. Für koordinierte Flughäfen sind
detaillierte Regeln erforderlich, um sicherzustellen, dass
die Grundsätze der Transparenz, Neutralität und Nicht-
diskriminierung voll und ganz beachtet werden. Für spe-
zielle Tätigkeiten wie Hubschrauberdienste sollten keine
Regeln für die Zuweisung von Zeitnischen gelten, soweit
dies nicht erforderlich ist.

(6) Auf flugplanvermittelten Flughäfen sollte der Flugplan-
vermittler unabhängig handeln. Auf koordinierten Flug-
häfen kommt dem Koordinator eine zentrale Rolle im
Koordinierungsprozess zu. Daher sollten Koordinatoren
über eine vollkommen unabhängige Stellung verfügen,
und ihre Zuständigkeiten sollten detailliert festgelegt
sein.

(7) Die Rolle des Koordinierungsausschusses, der für die
Beratung und Vermittlung bei der Zuweisung der Zeit-
nischen eingerichtet werden soll, ist genau festzulegen.
Die Vertreter der Mitgliedstaaten sollten als Beobachter
ohne Stimmrecht zu den Sitzungen des Koordinierungs-
ausschusses eingeladen werden. Der Beobachterstatus
sollte die Möglichkeit unberührt lassen, dass diese Ver-
treter in den Sitzungen des Ausschusses den Vorsitz füh-
ren. Es ist sicherzustellen, dass der Koordinierungsaus-
schuss nicht befugt ist, Entscheidungen zu treffen, die
für den Koordinator verbindlich wären.

(8) Es bedarf der Klarstellung, dass die Zuweisung von Zeit-
nischen als eine Nutzungserlaubnis zu verstehen ist, die
Luftfahrtunternehmen für die Dauer des Zeitraums, für
den die Erlaubnis erteilt wird, das Recht auf Zugang zu
den Flughafeneinrichtungen zum Landen und Starten zu
bestimmten Daten und Uhrzeiten verleiht. Die Notwen-
digkeit, Regeln und Verfahren für die Koordinierung von
Flughafen- und Luftstraßenzeitnischen festzulegen, sollte
geprüft werden.

(9) Im Interesse eines stetigen Betriebsablaufs sieht die gel-
tende Regelung jedoch die Wiederzuweisung von Zeit-
nischen mit gewachsenen traditionellen Vorrechten („an-
gestammten Rechten“) an etablierte Luftfahrtunterneh-
men vor. Um den regelmäßigen Betrieb auf koordinier-
ten Flughäfen zu fördern, ist dafür zu sorgen, dass sich
angestammte Rechte auf eine Abfolge von Zeitnischen
beziehen. Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten die
Möglichkeit haben, bei der Festlegung der Kapazitäts-
parameter betriebliche und umweltbedingte Einschrän-
kungen zu berücksichtigen.

(1) ABl. C 270 E vom 25.9.2001, S. 131.
(2) ABl. C 125 vom 27.5.2002, S. 8.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 11. Juni 2002

(ABl. C 261 E vom 30.10.2003, S. 116), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 19. Februar 2004 (noch nicht im Amtsblatt ver-
öffentlicht) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom
1. April 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. L 14 vom 22.1.1993, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1554/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 221 vom 4.9.2003, S. 1).
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(10) Zeitnischen mit traditionellen Vorrechten sollten der
Nutzungsberechnung und allen anderen einschlägigen
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 ent-
sprechen, damit die Luftfahrtunternehmen sie in der
nächsten entsprechenden Flugplanperiode erneut bean-
spruchen können. Es sollte geklärt werden, wie die Lage
der angestammten Rechte bei Gemeinschaftsdiensten,
Code-Sharing- oder Franchise-Vereinbarungen ist.

(11) Der regelmäßigen Bedienung eines Flughafens sollte —
ohne Unterscheidung zwischen Linien- und Gelegen-
heitsverkehr — strikt der Vorrang eingeräumt werden.

(12) Die Begriffsbestimmung für Neubewerber sollte das
Angebot angemessener regionaler Luftverkehrsdienste
stärken und die Wettbewerbsmöglichkeiten auf Flugstre-
cken innerhalb der Gemeinschaft steigern.

(13) Damit besser gewährleistet ist, dass Drittländer den Luft-
fahrtunternehmen der Gemeinschaft unter anderem eine
vergleichbare Behandlung gewähren, sollte ein Verfahren
eingeführt werden, das es der Gemeinschaft ermöglicht,
wirksamere Maßnahmen gegenüber Drittländern zu
ergreifen, die keine Behandlung gewähren, die mit der in
der Gemeinschaft vergleichbar ist.

(14) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden.

(15) Zu einem koordinierten Flughafen kann ein Luftfahrt-
unternehmen nur Zugang erhalten, wenn ihm eine Zeit-
nische zugewiesen worden ist. Es sollten Maßnahmen
getroffen werden, die die Durchsetzung dieser Verord-
nung gewährleisten, insbesondere dann, wenn Luftfahrt-
unternehmen wiederholt und absichtlich die Regeln der
Zuweisung von Zeitnischen missachten.

(16) Es sollte ein Verfahren zur Nachprüfung der Entschei-
dungen des Koordinators geben.

(17) Um Zweifel auszuschließen, sollte ausdrücklich erwähnt
werden, dass die Anwendung dieser Verordnung die
Wettbewerbsregeln des Vertrags, insbesondere die Artikel
81 und 82, sowie die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kontrolle
von Unternehmenszusammenschlüssen (2), unberührt
lassen muss —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 95/93 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Diese Verordnung gilt für Gemeinschaftsflughäfen.“

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Buchstaben a) und b) erhalten folgende Fassung:

„a) ‚Zeitnische‘: die von einem Koordinator gemäß die-
ser Verordnung gegebene Erlaubnis, die für den
Betrieb eines Luftverkehrsdienstes erforderliche
Flughafeninfrastruktur eines koordinierten Flugha-
fens an einem bestimmten Tag und zu einer
bestimmten Uhrzeit, die von einem Koordinator
nach dieser Verordnung zugewiesen wurden, in vol-
lem Umfang zum Starten oder Landen zu nutzen;

b) ‚Neubewerber‘:

i) ein Luftfahrtunternehmen, das auf einem Flug-
hafen für einen beliebigen Tag eine Zeitnische
als Teil einer Abfolge von Zeitnischen bean-
tragt, wobei ihm, wenn seinem Antrag statt-
gegeben würde, an dem betreffenden Tag auf
dem betreffenden Flughafen insgesamt weniger
als fünf Zeitnischen zur Verfügung stünden,
oder

ii) ein Luftfahrtunternehmen, das eine Abfolge
von Zeitnischen für einen Passagierlinienflug-
dienst ohne Zwischenlandung zwischen zwei
Gemeinschaftsflughäfen beantragt, auf denen an
dem betreffenden Tag höchstens zwei weitere
Luftfahrtunternehmen den gleichen Linienflug-
dienst zwischen diesen Flughäfen oder Flugha-
fensystemen ohne Zwischenlandung betreiben,
wobei ihm, wenn seinem Antrag stattgegeben
würde, an dem betreffenden Tag auf dem
betreffenden Flughafen für den betreffenden
Flugdienst ohne Zwischenlandung weniger als
fünf Zeitnischen zur Verfügung stünden, oder

iii) ein Luftfahrtunternehmen, das auf einem Flug-
hafen eine Abfolge von Zeitnischen für einen
Passagierlinienflugdienst ohne Zwischenlandung
zwischen dem betreffenden Flughafen und
einem Regionalflughafen beantragt, auf dem an
dem betreffenden Tag kein anderes Luftfahrt-
unternehmen einen direkten Passagierlini-
enflugdienst zwischen diesen Flughäfen oder
Flughafensystemen betreibt, wobei ihm, wenn
seinem Antrag stattgegeben würde, an dem

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
(2) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1. Zuletzt geändert durch die Ver-

ordnung (EG) Nr. 1310/97 (ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1).
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betreffenden Tag auf dem betreffenden Flugha-
fen für den betreffenden Flugdienst ohne Zwi-
schenlandung weniger als fünf Zeitnischen zur
Verfügung stünden.

Ein Luftfahrtunternehmen, das mehr als 5 % aller
an dem betreffenden Tag auf einem bestimmten
Flughafen verfügbaren Zeitnischen oder mehr als
4 % aller an dem betreffenden Tag auf dem Flugha-
fensystem, zu dem der Flughafen gehört, verfüg-
baren Zeitnischen zur Verfügung hat, gilt nicht als
Neubewerber auf dem betreffenden Flughafen.“

b) Die Buchstaben f) und g) erhalten folgende Fassung:

„f) i) ‚Luftfahrtunternehmen‘: ein Luftverkehrsunter-
nehmen, das spätestens am 31. Januar für die
folgende Sommersaison oder am 31. August für
die folgende Wintersaison über eine gültige
Betriebsgenehmigung oder eine gleichwertige
Genehmigung verfügt. Für die Zwecke der Arti-
kel 4, 8, 8a und 10 schließt die Begriffsbestim-
mung für Luftfahrtunternehmen auch die
Betreiber von im regelmäßigen Flugdienst ein-
gesetzten Geschäftsreiseflugzeugen ein; für die
Zwecke der Artikel 7 und 14 schließt die
Begriffsbestimmung für Luftfahrtunternehmen
auch alle Betreiber ziviler Luftfahrzeuge ein;

ii) ‚Gruppe von Luftfahrtunternehmen‘: zwei oder
mehr Luftfahrtunternehmen, die in einem
Gemeinschafts- oder Franchise-Betrieb oder
Code-Sharing zur Durchführung eines bestimm-
ten Luftverkehrsdienstes zusammenarbeiten.

g) ‚koordinierter Flughafen‘: ein Flughafen, auf dem
ein Luftfahrtunternehmen oder ein anderer Flugge-
rätebetreiber zum Starten oder Landen eine vom
Koordinator zugewiesene Zeitnische benötigt; hier-
von ausgenommen sind Flüge in staatlichem Auf-
trag, Notlandungen und Flüge im humanitären Ein-
satz;“

c) Die folgenden Buchstaben werden angefügt:

„i) ‚flugplanvermittelter Flughafen‘: ein Flughafen, der
zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten
Wochentagen oder in bestimmten Jahreszeiten zu
Überlastungen neigt, welche durch freiwillige
Zusammenarbeit zwischen den Luftfahrtunterneh-
men bewältigt werden können, und auf dem ein
Flugplanvermittler eingesetzt worden ist, um die
Betriebsvorgänge der auf diesem Flughafen tätigen
bzw. eine Tätigkeit anstrebenden Luftfahrtunterneh-
men miteinander zu vereinbaren;

j) ‚Leitungsorgan des Flughafens‘: die Stelle, die nach
den nationalen Rechtsvorschriften — gegebenen-
falls neben anderen Tätigkeiten — die Aufgabe hat,
die Flughafeneinrichtungen zu verwalten und zu
betreiben und die Tätigkeiten der verschiedenen

Beteiligten auf dem betreffenden Flughafen oder in
dem betreffenden Flughafensystem zu koordinieren
und zu überwachen;

k) ‚Abfolge von Zeitnischen‘: mindestens fünf Zeit-
nischen, die für eine Flugplanperiode normaler-
weise für die gleiche Zeit am gleichen Wochentag
beantragt und dementsprechend oder, wenn das
nicht möglich ist, ungefähr für die gleiche Zeit
zugewiesen worden sind;

l) ‚Betrieb von Geschäftsreiseflugzeugen‘: der Bereich
der allgemeinen Luftfahrt, der den Betrieb oder die
Nutzung von Fluggerät durch Unternehmen zur
Beförderung von Fluggästen oder Gütern zum
Zweck der Geschäftsabwicklung betrifft, wobei die
Flüge im Allgemeinen nicht der Öffentlichkeit
zugänglich sind und von Piloten durchgeführt wer-
den, die mindestens eine gültige Berufsflugzeugfüh-
rererlaubnis mit Instrumentenflugberechtigung
besitzen;

m) ‚Koordinierungsparameter‘: in betrieblicher Hinsicht
alle für die Zuweisung von Zeitnischen auf einem
Flughafen im jeweiligen Koordinierungszeitraum
zur Verfügung stehenden Kapazitäten unter Ein-
beziehung aller technischen, betrieblichen und
umweltrelevanten Faktoren, welche die Leistung der
Flughafeninfrastruktur und ihrer verschiedenen Ele-
mente beeinflussen.“

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) a) Ein Mitgliedstaat ist nur gemäß den Bestim-
mungen dieses Artikels verpflichtet, einen
Flughafen für flugplanvermittelt oder koor-
diniert zu erklären.

b) Ein Mitgliedstaat erklärt einen Flughafen nur
gemäß den Bestimmungen des Absatzes 3
für koordiniert.“

b) In Absatz 2 wird der Begriff „koordinierter Flughafen“
durch den Begriff „flugplanvermittelter Flughafen“
ersetzt.

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Der zuständige Mitgliedstaat gewährleistet, dass
bei einem Flughafen ohne Klassifikationsstatus oder
einem flugplanvermittelten Flughafen durch das Lei-
tungsorgan dieses Flughafens oder eine andere zustän-
dige Stelle eine sorgfältige Kapazitätsanalyse durch-
geführt wird, wenn dieser Mitgliedstaat es für erforder-
lich hält, oder innerhalb von sechs Monaten

i) nach einem schriftlichen Antrag von Luftfahrtunter-
nehmen, die mehr als die Hälfte der Flugdienste auf
einem Flughafen betreiben, oder vom Leitungs-
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organ des Flughafens, wenn einer von diesen der
Ansicht ist, dass die Kapazität für die gegenwärti-
gen oder geplanten Flugdienste zu bestimmten Zei-
ten nicht ausreicht, oder

ii) auf Verlangen der Kommission, insbesondere wenn
ein Flughafen in Wirklichkeit nur für solche Luft-
fahrtunternehmen zugänglich ist, denen Zeit-
nischen zugewiesen wurden, oder in den Fällen, in
denen Luftfahrtunternehmen, insbesondere Neube-
werber, bei der Sicherstellung von Start- und Lan-
demöglichkeiten auf dem betreffenden Flughafen
auf schwerwiegende Probleme stoßen.

Bei dieser Analyse werden nach allgemein anerkannten
Methoden und unter Berücksichtigung der umwelt-
schutzbedingten Einschränkungen für den betreffenden
Flughafen die Unterkapazitäten festgestellt. Dabei wird
geprüft, ob sich die Unterkapazitäten durch eine neue
oder geänderte Infrastruktur oder durch betriebliche
oder sonstige Veränderungen beseitigen lassen, und der
zeitliche Rahmen für die Lösung der Probleme
bestimmt. Wenn auf Absatz 5 Bezug genommen wird
oder bei größeren kapazitäts- und nutzungswirksamen
Änderungen auf dem Flughafen wird die Analyse
aktualisiert. Sowohl die Analyse selbst als auch Anga-
ben über die angewandte Methode werden den Partei-
en, die die Analyse angefordert haben, zur Verfügung
gestellt, sowie anderen interessierten Parteien auf
Anfrage. Die Analyse ist gleichzeitig der Kommission
zu übermitteln.“

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Auf der Grundlage der Analyse konsultiert der
Mitgliedstaat das Leitungsorgan des Flughafens, die den
Flughafen regelmäßig nutzenden Luftfahrtunternehmen,
ihre Verbände, Vertreter der den Flughafen regelmäßig
nutzenden allgemeinen Luftfahrt und die Flugsiche-
rungsdienststellen zur Kapazitätslage auf dem Flugha-
fen.

(5) Treten in mindestens einer Flugplanperiode
Kapazitätsprobleme auf, so stellt der Mitgliedstaat
sicher, dass der Flughafen für die betreffenden Zeiten
nur dann für koordiniert erklärt wird, wenn

a) die Unterkapazitäten derart ausgeprägt sind, dass
erhebliche Verspätungen auf dem Flughafen nicht
vermieden werden können, und

b) es keine Möglichkeit gibt, diese Schwierigkeiten
kurzfristig zu beheben.

(6) Abweichend von Absatz 5 können die Mitglied-
staaten unter außergewöhnlichen Umständen die
betroffenen Flughäfen für die entsprechende Zeit für
koordiniert erklären.“

e) Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 7, wobei der
Ausdruck „vollständig koordinierter Flughafen“ durch
den Ausdruck „koordinierter Flughafen“ ersetzt wird

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Titel wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: „Flug-
planvermittler und Koordinator“

b) Absätze 1 bis 6 erhalten folgende Fassung:

„(1) Der für einen flugplanvermittelten oder koor-
dinierten Flughafen zuständige Mitgliedstaat sorgt nach
Konsultation der den Flughafen regelmäßig nutzenden
Luftfahrtunternehmen, ihrer Verbände und des Lei-
tungsorgans des Flughafens sowie, sofern vorhanden,
des Koordinierungsausschusses für die Bestellung einer
qualifizierten natürlichen oder juristischen Person zum
Flugplanvermittler bzw. Flughafenkoordinator. Derselbe
Flugplanvermittler bzw. Flughafenkoordinator kann für
mehr als einen Flughafen bestellt werden.

(2) Der für einen flugplanvermittelten oder koor-
dinierten Flughafen zuständige Mitgliedstaat stellt
sicher, dass

a) der Flugplanvermittler auf einem flugplanvermittel-
ten Flughafen im Rahmen dieser Verordnung in
unabhängiger, unparteiischer, diskriminierungsfreier
und transparenter Weise handelt;

b) die Unabhängigkeit des Koordinators auf einem
koordinierten Flughafen durch dessen funktionale
Trennung von jeder interessierten Einzelpartei gege-
ben ist. Die Finanzierung der Tätigkeiten des Koor-
dinators wird so geregelt, dass die unabhängige
Stellung des Koordinators gewährleistet ist;

c) der Koordinator im Rahmen dieser Verordnung
unparteiisch, diskriminierungsfrei und transparent
handelt.

(3) Der Flugplanvermittler und der Koordinator neh-
men an den durch das Gemeinschaftsrecht zugelasse-
nen internationalen Flugplankonferenzen der Luftfahrt-
unternehmen teil.

(4) Der Flugplanvermittler berät Luftfahrtunterneh-
men und empfiehlt alternative Ankunft- und/oder
Abflugzeiten, wenn eine Überlastung wahrscheinlich
ist.

(5) Der Koordinator ist als Einziger für die Zuwei-
sung von Zeitnischen zuständig. Er weist die Zeit-
nischen nach Maßgabe dieser Verordnung zu und sorgt
dafür, dass in dringenden Fällen Zeitnischen auch
außerhalb der Bürozeiten zugewiesen werden können.

(6) Der Flugplanvermittler überwacht die Überein-
stimmung des Flugbetriebs der Luftfahrtunternehmen
mit den ihnen empfohlenen Flugplänen. Der Koordina-
tor überwacht die Übereinstimmung des Flugbetriebs
der Luftfahrtunternehmen mit den ihnen zugewiesenen
Zeitnischen. Diese Konformitätskontrolle erfolgt in
Zusammenarbeit mit dem Leitungsorgan des Flughafens
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und den Flugsicherungsdienststellen unter Berücksichti-
gung der Zeit und anderer für den betreffenden Flugha-
fen relevanter Parameter. Der Koordinator legt den
betreffenden Mitgliedstaaten und der Kommission auf
Verlangen einen jährlichen Tätigkeitsbericht vor, ins-
besondere über die Anwendung der Artikel 8a und 14
sowie über sämtliche an den Koordinierungsausschuss
gerichteten Beschwerden über die Anwendung der Arti-
kel 8 und 10 und die entsprechenden Abhilfemaßnah-
men.

(7) Alle Flugplanvermittler und Koordinatoren arbei-
ten zusammen, um Unstimmigkeiten in den Zeitplänen
aufzudecken.“

c) Der derzeitige Absatz 7 wird zu Absatz 8, und der Ein-
leitungsteil des Absatzes erhält folgende Fassung:

„Der Koordinator stellt interessierten Parteien, ins-
besondere den Mitgliedern des Koordinierungsausschus-
ses oder den Beobachtern im Ausschuss, auf Anfrage
innerhalb einer angemessenen Frist und unentgeltlich
folgende Informationen entweder in schriftlicher oder
anderer leicht zugänglicher Form zur Überprüfung zur
Verfügung:“

d) Der derzeitige Absatz 8 wird zu Absatz 9 und erhält
folgende Fassung:

„(9) Die Informationen nach Absatz 8 werden spä-
testens zum Zeitpunkt der betreffenden Flugplankon-
ferenzen und gegebenenfalls auf oder nach den Kon-
ferenzen bereitgestellt. Auf Anfrage liefert der Koor-
dinator diese Informationen in Form einer Zusammen-
fassung. Für derartige Zusammenfassungen kann ein
kostenabhängiges Entgelt erhoben werden.“

e) Der folgende Absatz wird angefügt:

„(10) Wenn angemessene und allgemein akzeptierte
Standards für Flugplaninformationen zur Verfügung
stehen, haben der Flugplanvermittler, der Koordinator
und die Luftfahrtunternehmen diese anzuwenden,
sofern sie im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht ste-
hen.“

5. Die Artikel 5 bis 9 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 5

Koordinierungsausschuss

(1) Der für einen koordinierten Flughafen zuständige
Mitgliedstaat stellt sicher, dass auf diesem Flughafen ein
Koordinierungsausschuss eingesetzt wird. Derselbe Koor-
dinierungsausschuss kann für mehr als einen Flughafen
bestellt werden. Die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss
steht zumindest den Luftfahrtunternehmen offen, die den

bzw. die Flughäfen regelmäßig nutzen, ferner ihren Verbän-
den, dem Leitungsorgan des betreffenden Flughafens, den
betreffenden Flugsicherungsdienststellen und den Vertretern
der den Flughafen regelmäßig nutzenden allgemeinen Luft-
fahrt.

Zu den Aufgaben des Koordinierungsausschusses gehört es,

a) dem Koordinator und/oder dem Mitgliedstaat in folgen-
den Fragen Vorschläge zu machen oder Ratschläge zu
erteilen:

— gemäß Artikel 3 festgestellte Möglichkeiten zur
Steigerung der Kapazität eines Flughafens oder zur
Verbesserung ihrer Nutzung,

— gemäß Artikel 6 festzulegende Koordinierungs-
parameter,

— Verfahren zur Überwachung der Nutzung zugewie-
sener Zeitnischen,

— örtliche Leitlinien für die Zuweisung von Zeit-
nischen oder die Überwachung der Nutzung zuge-
wiesener Zeitnischen, unter anderem unter Berück-
sichtigung eventueller Umweltbelange gemäß Arti-
kel 8 Absatz 5,

— Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf dem
betreffenden Flughafen,

— schwerwiegende Probleme für Neubewerber im
Sinne von Artikel 10 Absatz 9,

— alle Fragen im Zusammenhang mit der Flughafen-
kapazität;

b) bei Beschwerden über die Zuweisung von Zeitnischen
gemäß Artikel 11 zwischen allen Parteien zu vermit-
teln.

(2) Vertreter des Mitgliedstaats und der Koordinator wer-
den als Beobachter zu den Sitzungen des Koordinierungs-
ausschusses eingeladen.

(3) Der Koordinierungsausschuss gibt sich eine
Geschäftsordnung, in der unter anderem die Teilnahme, die
Wahlen, die Häufigkeit der Sitzungen und die zu verwen-
dende(n) Sprache(n) geregelt sind. Jedes Mitglied des Koor-
dinierungsausschusses kann örtliche Leitlinien im Sinne
von Artikel 8 Absatz 5 vorschlagen. Auf Wunsch des Koor-
dinators befasst sich der Koordinierungsausschuss mit vor-
geschlagenen örtlichen Leitlinien für die Zuweisung von
Zeitnischen sowie mit den Leitlinien für die Überwachung
der Nutzung zugewiesener Zeitnischen. Dem betreffenden
Mitgliedstaat wird ein Bericht über die Beratungen im
Koordinierungsausschuss mit Angabe der dort vertretenen
Standpunkte unterbreitet.
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Artikel 6

Koordinierungsparameter

(1) Der zuständige Mitgliedstaat stellt auf einem koor-
dinierten Flughafen sicher, dass die Parameter für die
Zuweisung von Zeitnischen zweimal jährlich ermittelt wer-
den, wobei alle relevanten technischen, betrieblichen und
umweltschutzbedingten Einschränkungen sowie die diesbe-
züglichen Änderungen berücksichtigt werden.

Grundlage hierfür ist eine objektive Analyse der Möglich-
keiten zur Aufnahme des Luftverkehrs unter Berücksichti-
gung der verschiedenen Verkehrsarten auf dem jeweiligen
Flughafen, der in dem Koordinierungszeitraum zu erwar-
tenden Luftraumüberlastung und der Kapazitätslage.

Im Hinblick auf Flugplankonferenzen werden die Parameter
dem Flughafenkoordinator rechtzeitig vor der ersten
Zuweisung von Zeitnischen zur Verfügung gestellt.

(2) Für die Zwecke der in Absatz 1 beschriebenen Tätig-
keit legt der Koordinator nach Rücksprache mit dem Koor-
dinierungsausschuss entsprechend der festgestellten Kapazi-
tätslage geeignete Koordinierungszeiträume fest, sofern
diese nicht von dem Mitgliedstaat bestimmt werden.

(3) Die Ermittlung der Parameter und die dabei ange-
wendeten Methoden sowie alle diesbezüglichen Änderun-
gen sind im Einzelnen im Koordinierungsausschuss im Hin-
blick auf eine Erhöhung der Kapazität und der Zahl der für
die Zuweisung verfügbaren Zeitnischen zu erörtern, bevor
eine abschließende Entscheidung über die Parameter für die
Zuweisung von Zeitnischen getroffen wird. Alle einschlägi-
gen Unterlagen werden interessierten Parteien auf Anfrage
zugänglich gemacht.

Artikel 7

Unterrichtung des Flugplanvermittlers und des
Koordinators

(1) Luftfahrtunternehmen, die einen flugplanvermittelten
oder einen koordinierten Flughafen bedienen oder zu
bedienen beabsichtigen, erteilen dem Flugplanvermittler
bzw. dem Koordinator alle von diesem erbetenen sachdien-
lichen Auskünfte. Alle einschlägigen Auskünfte sind in dem
Format und in der Frist bereitzustellen, die vom Flugplan-
vermittler oder dem Koordinator vorgegeben wurden. Ein
Luftfahrtunternehmen unterrichtet den Koordinator bei
Beantragung der Zuweisung insbesondere darüber, ob es
bezüglich der beantragten Zeitnischen in den Genuss des
Neubewerberstatus gemäß Artikel 2 Buchstabe b) kommen
würde.

Für alle anderen Flughäfen ohne besonderen Klassifikations-
status überlässt das Leitungsorgan des Flughafens die ihm

verfügbaren Informationen über die von den Luftfahrt-
unternehmen geplanten Dienste einem Koordinator auf
Anfrage.

(2) Erteilt ein Luftfahrtunternehmen die in Absatz 1
genannte Auskunft nicht oder macht es falsche oder irre-
führende Angaben, so berücksichtigt der Koordinator den
Antrag oder die Anträge auf Zuweisung von Zeitnischen
dieses Luftfahrtunternehmens, auf das sich die fehlenden,
falschen oder irreführenden Angaben beziehen, nicht, es
sei denn, das Unternehmen kann glaubhaft nachweisen,
dass mildernde Umstände vorliegen. Der Koordinator gibt
dem Luftfahrtunternehmen Gelegenheit, seine diesbezügli-
chen Bemerkungen vorzubringen.

(3) Der Flugplanvermittler oder der Koordinator, das Lei-
tungsorgan des Flughafens und die Flugsicherungsdienst-
stellen tauschen alle Informationen aus, die sie zur Erfül-
lung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen, darunter auch
Flugdaten und Zeitnischenangaben.

Artikel 8

Zuweisung von Zeitnischen

(1) Abfolgen von Zeitnischen werden dem antragstellen-
den Luftfahrtunternehmen aus dem Zeitnischenpool zuge-
wiesen; sie erlauben dem Unternehmen, die Flughafeninfra-
struktur während der Flugplanperiode, für die sie beantragt
worden sind und nach deren Ablauf sie an den gemäß
Artikel 10 gebildeten Zeitnischenpool zurückzugeben sind,
zum Landen oder Starten zu nutzen.

(2) Absatz 1 findet unbeschadet der Artikel 7, 8a, 9, des
Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 14 keine Anwen-
dung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

— Eine Abfolge von Zeitnischen wurde von einem Luft-
fahrtunternehmen für die Erbringung von Linienflug-
diensten und programmierten Gelegenheitsflugdiensten
genutzt, und

— das betreffende Luftfahrtunternehmen kann dem Koor-
dinator ausreichend nachweisen, dass es die fragliche
Abfolge von Zeitnischen entsprechend der Freigabe
durch den Koordinator während der Flugplanperiode,
für die sie zugewiesen wurde, mindestens zu 80 %
genutzt hat.

In solch einem Fall bewirkt diese Abfolge von Zeitnischen
für das betreffende Luftfahrtunternehmen ein Anrecht auf
die gleiche Abfolge von Zeitnischen in der nächsten ent-
sprechenden Flugplanperiode, sofern das Luftfahrtunterneh-
men dies innerhalb der Frist nach Artikel 7 Absatz 1 bean-
tragt.

(3) Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 2 wird, falls
nicht allen Anträgen auf Zeitnischen zur Zufriedenheit der
betreffenden Luftfahrtunternehmen stattgegeben werden
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kann, dem gewerblichen Luftverkehr, insbesondere dem
Linien- sowie dem programmierten Gelegenheitsflugver-
kehr, Vorrang eingeräumt. Im Fall konkurrierender Anträge
in derselben Dienstekategorie wird dem ganzjährigen Flug-
betrieb Vorrang gewährt.

(4) Das Umdisponieren einer Abfolge von Zeitnischen
vor Zuweisung der verbleibenden Zeitnischen aus dem in
Artikel 10 genannten Pool an andere antragstellende Luft-
fahrtunternehmen wird nur aus betrieblichen Gründen
oder in dem Fall akzeptiert, dass die Zeitnischendispositio-
nen antragstellender Luftfahrtunternehmen gegenüber
ursprünglich beantragten Dispositionen verbessert werden.
Es wird erst nach ausdrücklicher Bestätigung durch den
Koordinator wirksam.

(5) Der Koordinator berücksichtigt des Weiteren zusätz-
liche Regelungen und Leitlinien, die das Luftverkehrs-
gewerbe weltweit oder gemeinschaftsweit festgelegt hat,
sowie örtliche, auf Vorschlag des Koordinierungsausschus-
ses von dem für den betreffenden Flughafen zuständigen
Mitgliedstaat oder einer anderen zuständigen Stelle gebil-
ligte Leitlinien, sofern diese Regelungen und Leitlinien die
unabhängige Stellung des Koordinators nicht beeinträchti-
gen, mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen und
die effiziente Nutzung der Flughafenkapazität bezwecken.
Diese Regelungen werden der Kommission von dem betref-
fenden Mitgliedstaat mitgeteilt.

(6) Kann dem Antrag auf eine Zeitnische nicht stattgege-
ben werden, so teilt der Koordinator dem antragstellenden
Luftfahrtunternehmen die Gründe hierfür mit und nennt
die nächstgelegene verfügbare Ausweichzeitnische.

(7) Der Koordinator bemüht sich, über die geplante
Zeitnischenzuweisung für die Flugplanperiode hinaus kurz-
fristigen Anträgen auf einzelne Zeitnischen für jede belie-
bige Bedarfskategorie, einschließlich der allgemeinen Luft-
fahrt, stattzugeben. Hierzu können die dem in Artikel 10
genannten Pool nach der Zuweisung an die antragstellen-
den Luftfahrtunternehmen noch zur Verfügung stehenden
Zeitnischen sowie kurzfristig verfügbare Zeitnischen ver-
wendet werden.

Artikel 8a

Zeitnischenmobilität

(1) Zeitnischen können

a) durch ein Luftfahrtunternehmen von einer Strecke oder
Verkehrsart auf eine andere Strecke oder Verkehrsart
übertragen werden, die von demselben Luftfahrtunter-
nehmen betrieben wird,

b) übertragen werden

i) zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften sowie
zwischen Tochtergesellschaften derselben Mutterge-
sellschaft,

ii) durch den Erwerb der Kontrolle des Kapitals eines
Luftfahrtunternehmens,

iii) bei vollständigen oder teilweisen Übernahmen,
wenn die übertragenen Zeitnischen direkt mit dem
übernommenen Luftfahrtunternehmen verbunden
sind,

c) getauscht werden, und zwar einzeln zwischen Luft-
fahrtunternehmen.

(2) Übertragungen und Tauschvorgänge nach Absatz 1
werden dem Koordinator gemeldet und erst nach ausdrück-
licher Bestätigung durch diesen wirksam. Der Koordinator
lehnt die Bestätigung von Übertragungen oder Tauschvor-
gängen ab, falls diese den Anforderungen dieser Verord-
nung nicht genügen und nach Ansicht des Koordinators
Folgendes nicht sichergestellt ist:

a) der Flughafenbetrieb wird unter Berücksichtigung aller
technischen, betrieblichen und umweltschutzbedingten
Einschränkungen nicht beeinträchtigt;

b) die nach Artikel 9 erteilten Auflagen werden eingehal-
ten;

c) die Zeitnischenübertragung fällt nicht unter Absatz 3.

(3) a) Einem Neubewerber im Sinne des Artikels 2
Buchstabe b) zugewiesene Zeitnischen dürfen
außer im Fall einer aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften genehmigten Übernahme der
Geschäftstätigkeit eines in Konkurs gegangenen
Unternehmens während eines Zeitraums von
zwei sich entsprechenden Flugplanperioden
nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b) des vorlie-
genden Artikels übertragen werden.

b) An einen Neubewerber im Sinne des Artikels 2
Buchstabe b) Ziffern ii) und iii) zugewiesene
Zeitnischen dürfen während eines Zeitraums von
zwei sich entsprechenden Flugplanperioden auf
keine andere Strecke gemäß Absatz 1 Buchstabe
a) des vorliegenden Artikels übertragen werden,
es sei denn, der Neubewerber wäre bei der
neuen Strecke mit der gleichen Priorität behan-
delt worden wie bei der beflogenen Strecke.

c) An einen Neubewerber im Sinne des Artikels 2
Buchstabe b) zugewiesene Zeitnischen dürfen
während eines Zeitraums von zwei sich entspre-
chenden Flugplanperioden nicht gemäß Absatz
1 Buchstabe c) des vorliegenden Artikels
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getauscht werden, es sei denn, um die Zeit-
nischendispositionen für diese Dienste im Ver-
hältnis zu den ursprünglich beantragten Zeiten
zu verbessern.

Artikel 8b

Ausschluss von Ersatzansprüchen

Das Anrecht auf Abfolgen von Zeitnischen nach Artikel 8
Absatz 2 berechtigt zu keinerlei Ersatzansprüchen aufgrund
von Begrenzungen, Einschränkungen und Streichungen der
Abfolgen in Anwendung des Gemeinschaftsrechts und ins-
besondere der Luftverkehrsbestimmungen des Vertrags.
Diese Verordnung berührt nicht die Befugnisse öffentlicher
Behörden, nach einzelstaatlichem Wettbewerbsrecht oder
nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags oder nach der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember
1989 über die Kontrolle von Unternehmenszusammen-
schlüssen (*) die Übertragung von Zeitnischen zwischen
Luftfahrtunternehmen anzuordnen und deren Zuweisung
zu regeln. Diese Übertragungen können nur ohne finanziel-
len Ausgleich erfolgen.

Artikel 9

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen

(1) Wurden für eine Strecke gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2408/92 auferlegt, so kann ein Mitgliedstaat auf einem
koordinierten Flughafen die für den vorgesehenen Flug-
betrieb auf der betreffenden Strecke benötigten Zeitnischen
reservieren. Werden die reservierten Zeitnischen auf der
betreffenden Strecke nicht genutzt, so werden diese Zeit-
nischen anderen am Betrieb dieser Strecke gemäß den
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen interessierten Luft-
fahrtunternehmen entsprechend Absatz 2 zur Verfügung
gestellt. Wenn kein anderes Luftfahrtunternehmen am
Betrieb der Strecke interessiert ist und der betreffende Staat
keine Ausschreibung gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe
d) der Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 veranstaltet, werden
die Zeitnischen entweder für eine andere gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtungen unterliegende Strecke reserviert
oder wieder in den Pool eingestellt.

(2) Das in Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben d) bis g) und
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i) der Verordnung (EWG) Nr.
2408/92 vorgesehene Ausschreibungsverfahren wird für
die Nutzung der in Absatz 1 genannten Zeitnischen ange-
wendet, wenn mehr als ein Luftfahrtunternehmen am
Betrieb der Strecke interessiert ist und keine Zeitnischen
innerhalb einer Stunde vor oder nach den beim Koordina-
tor beantragten Zeiten bekommen konnte.

(*) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1. Zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1310/97 (ABl. L 180
vom 9.7.1997, S. 1).“

6. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

„Artikel 10

Zeitnischenpool

(1) Der Koordinator richtet einen Pool ein, der alle nicht
nach Artikel 8 Absätze 2 und 4 zugewiesenen Zeitnischen
umfasst. Alle nach Artikel 3 Absatz 3 festgestellten neuen
Zeitnischenkapazitäten werden in den Pool eingestellt.

(2) Eine einem Luftfahrtunternehmen für einen Linien-
flugdienst oder einen programmierten Gelegenheitsflug-
dienst zugewiesene Abfolge von Zeitnischen verschafft die-
sem Unternehmen kein Anrecht auf die gleiche Abfolge
von Zeitnischen in der nächsten entsprechenden Flugplan-
periode, wenn das Luftfahrtunternehmen dem Koordinator
gegenüber nicht ausreichend nachweisen kann, dass es die
Zeitnischen entsprechend der Freigabe durch den Koordina-
tor während der Flugplanperiode, für die sie zugewiesen
waren, mindestens zu 80 % genutzt hat.

(3) Zeitnischen, die einem Luftfahrtunternehmen vor
dem 31. Januar für die folgende Sommersaison oder vor
dem 31. August für die folgende Wintersaison zugewiesen
wurden, jedoch vor diesen Terminen zur Neuzuweisung an
den Koordinator zurückgegangen sind, werden bei der Nut-
zungsberechnung nicht berücksichtigt.

(4) Kann die 80 %ige Nutzung der Abfolge von Zeit-
nischen nicht nachgewiesen werden, werden alle zu dieser
Abfolge zählenden Zeitnischen in den Zeitnischenpool ein-
gestellt, sofern sich ihre mangelnde Nutzung nicht mit
einem der folgenden Gründe rechtfertigen lässt:

a) unvorhersehbare und unvermeidbare Umstände, auf die
das Luftfahrtunternehmen keinen Einfluss hatte und die
zur Folge hatten:

— ein Startverbot für den gewöhnlich in dem betref-
fenden Flugdienst eingesetzten Luftfahrzeugtyp
oder

— die Sperrung eines Flughafens oder Luftraums oder

— eine schwerwiegende Störung des Flugbetriebs auf
den betreffenden Flughäfen, einschließlich der
Abfolge von Zeitnischen auf anderen Gemein-
schaftsflughäfen im Zusammenhang mit Strecken,
die von dieser Störung betroffen sind, während
eines erheblichen Teils der jeweiligen Flugplanperi-
ode;

b) Unterbrechung von Flugdiensten infolge von Aktionen,
die die Störung dieser Flugdienste zum Ziel hatten und
es dem Luftfahrtunternehmen dadurch praktisch und/
oder technisch unmöglich machten, Flüge wie geplant
durchzuführen;
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c) gravierender finanzieller Schaden für das betreffende
Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft, in dessen
Folge die Genehmigungsbehörden für die Dauer der
finanziellen Umstrukturierung des Luftfahrtunterneh-
mens gemäß Artikel 5 Absatz 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 2407/92 eine vorläufige Genehmigung erteilt
haben;

d) Gerichtsverfahren, die die Anwendung des Artikels 9
auf Strecken, für die gemeinwirtschaftliche Verpflich-
tungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr.
2408/92 vorgeschrieben sind, betreffen und die eine
vorübergehende Aussetzung des Flugdienstes auf diesen
Strecken zur Folge haben.

(5) Die Kommission prüft auf Antrag eines Mitglied-
staats oder von sich aus, wie Absatz 4 durch den Koordina-
tor eines in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fal-
lenden Flughafens angewandt wurde.

Sie trifft binnen zwei Monaten nach Eingang des Antrags
eine Entscheidung nach dem Verfahren gemäß Artikel 13
Absatz 2.

(6) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 2 dieser Verord-
nung und unbeschadet des Artikels 8 Absatz 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2408/92 werden in den Pool eingestellte
Zeitnischen unter den antragstellenden Luftfahrtunterneh-
men verteilt. Von diesen Zeitnischen stehen 50 % zuerst
Neubewerbern zur Verfügung, sofern sich die Anträge der
Neubewerber nicht auf weniger als 50 % belaufen. Die
Anträge von Neubewerbern und anderen Luftfahrtunter-
nehmen werden vom Koordinator nach Maßgabe der Koor-
dinierungsperioden des jeweiligen Flugplantages gleich
behandelt.

Unter den Anträgen von Neubewerbern bekommen diejeni-
gen Luftfahrtunternehmen den Vorzug, die die Bedingun-
gen für den Neubewerberstatus gemäß Artikel 2 Buchstabe
b) Ziffern i) und ii) oder Artikel 2 Buchstabe b) Ziffern i)
und iii) erfüllen.

(7) Ein Neubewerber, dem Zeitnischen innerhalb einer
Stunde vor oder nach der beantragten Zeit angeboten wur-
den, der dieses Angebot jedoch nicht annimmt, verliert den
Status des Neubewerbers für die betreffende Flugplanperi-
ode.

(8) Für Dienste, die durch eine Gruppe von Luftfahrt-
unternehmen betrieben werden, kann nur eines der betei-
ligten Luftfahrtunternehmen die benötigten Zeitnischen
beantragen. Das Luftfahrtunternehmen, das einen derarti-
gen Dienst betreibt, übernimmt die Verantwortung für die
Einhaltung der zur Wahrung angestammter Rechte erfor-
derlichen Betriebskriterien gemäß Artikel 8 Absatz 2.

Zeitnischen, die einem Luftfahrtunternehmen für den
Betrieb einer Strecke zugewiesen sind, können von einem
oder mehreren beteiligten Luftfahrtunternehmen für den
gemeinsamen Betrieb genutzt werden, sofern der Kenncode

des Luftfahrtunternehmens, dem die Zeitnischen zugewie-
sen wurden, für Koordinierungs- und Überwachungszwe-
cke Teil der Bezeichnung des gemeinsamen Fluges bleibt.
Wird der gemeinsame Betrieb eingestellt, so verbleiben die
dafür genutzten Zeitnischen bei dem Luftfahrtunterneh-
men, dem sie ursprünglich zugewiesen wurden. Luftfahrt-
unternehmen, die gemeinsame Strecken betreiben, unter-
richten die Koordinatoren über die Einzelheiten dieses Flug-
betriebs vor dessen Beginn.

(9) Dauern schwerwiegende Probleme für Neubewerber
an, so trägt der Mitgliedstaat dafür Sorge, dass eine Sitzung
des Flughafenkoordinierungsausschusses einberufen wird.
Die Sitzung dient dazu, die Abhilfemöglichkeiten zu prü-
fen. Die Kommission wird zu dieser Sitzung eingeladen.“

7. Artikel 11 erhält folgende Fassung:

„Artikel 11

Beschwerden und Recht auf Einlegung von Rechtsmit-
teln

(1) Unbeschadet der nach einzelstaatlichem Recht gege-
benen Möglichkeiten, Rechtsmittel einzulegen, sind
Beschwerden über die Anwendung des Artikels 7 Absatz 2,
der Artikel 8, 8a und 10 sowie des Artikels 14 Absätze 1
bis 4 und Absatz 6 an den Koordinierungsausschuss zu
richten. Der Ausschuss behandelt die Angelegenheit binnen
eines Monats nach Einreichung der Beschwerde und macht,
soweit möglich, dem Koordinator Vorschläge zur Lösung
der Probleme. Können die Beschwerden nicht ausgeräumt
werden, so kann der zuständige Mitgliedstaat innerhalb
einer weiteren Frist von zwei Monaten für eine Schlichtung
durch einen Verband der Luftfahrtunternehmen oder der
Flughäfen oder durch einen anderen Dritten sorgen.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen gemäß ihren innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften geeignete Maßnahmen, um die
Koordinatoren — außer bei grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz — in Bezug auf Schadensersatzansprüche im Zusam-
menhang mit ihren Aufgaben im Rahmen dieser Verord-
nung zu schützen.“

8. In Artikel 12 erhalten der Titel und Absatz 1 folgende Fas-
sung:

„Beziehungen zu Drittländern

(1) Wird festgestellt, dass ein Drittland bei der Zuwei-
sung und Nutzung von Zeitnischen auf seinen Flughäfen

a) Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft nicht eine
Behandlung gewährt, die der durch diese Verordnung
gewährleisteten Behandlung von Luftfahrtunternehmen
aus diesem Land vergleichbar ist, oder
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b) Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft nicht de facto
eine Inländerbehandlung gewährt oder

c) Luftfahrtunternehmen aus anderen Drittländern eine
günstigere Behandlung gewährt als Luftfahrtunterneh-
men der Gemeinschaft,

so kann die Kommission nach dem in Artikel 13 Absatz 2
genannten Verfahren entscheiden, dass ein oder mehrere
Mitgliedstaaten Maßnahmen einschließlich der vollständi-
gen oder teilweisen Aussetzung der Anwendung dieser Ver-
ordnung gegenüber einem oder mehreren Luftfahrtunter-
nehmen aus dem betreffenden Drittland ergreifen, um das
diskriminierende Verhalten des betreffenden Drittlands
abzustellen.“

9. Die Artikel 13 und 14 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 13

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (*) unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss kann außerdem von der Kommission
zu jeder anderen Frage im Zusammenhang mit der Anwen-
dung dieser Verordnung gehört werden.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

Durchsetzung

(1) Der Flugdurchführungsplan eines Luftfahrtunterneh-
mens kann von der zuständigen Flugsicherung abgelehnt
werden, wenn das Unternehmen beabsichtigt, auf einem
koordinierten Flughafen zu Zeiten, für die dieser koor-
diniert ist, zu starten oder zu landen, ohne dass ihm vom
Koordinator eine Zeitnische zugewiesen wurde.

(2) Der Koordinator entzieht einem in der Gründungs-
phase befindlichen Luftfahrtunternehmen die vorläufig

zugewiesene Abfolge von Zeitnischen am 31. Januar für die
folgende Sommersaison oder am 31. August für die fol-
gende Wintersaison und stellt diese in den Pool ein, wenn
das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht über eine
Betriebsgenehmigung oder eine gleichwertige Genehmi-
gung verfügt oder wenn von der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde keine Erklärung abgegeben wird, dass vor
Beginn der betreffenden Flugplanperiode voraussichtlich
eine Betriebsgenehmigung oder eine gleichwertige Geneh-
migung erteilt werden wird.

(3) Der Koordinator entzieht einem Luftfahrtunterneh-
men die Abfolge von Zeitnischen, die dieses durch einen
Tausch gemäß Artikel 8a Absatz 1 Buchstabe c) erhalten
hat, und stellt sie in den Pool ein, wenn sie nicht wie beab-
sichtigt genutzt worden sind.

(4) Luftfahrtunternehmen, die Flugdienste regelmäßig
und vorsätzlich entweder zu Zeiten durchführen, die erheb-
lich von den zugewiesenen, zu einer Abfolge von Zeit-
nischen gehörenden Zeitnischen abweichen oder die Zeit-
nischen in einer erheblich anderen Weise als zum Zeit-
punkt der Zuweisung angegeben nutzen und damit den
Flughafenbetrieb oder den Flugverkehr beeinträchtigen, ver-
lieren den Status nach Artikel 8 Absatz 2. Der Koordinator
kann nach Anhörung des betreffenden Luftfahrtunterneh-
mens und nach einmaliger Mahnung entscheiden, ihm die
fragliche Abfolge von Zeitnischen für die restliche Flug-
planperiode zu entziehen und sie in den Pool einzustellen.

(5) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass wirk-
same, angemessene und abschreckende Sanktionen oder
gleichwertige Maßnahmen zur Verfügung stehen, damit
gegen die wiederholte und vorsätzliche Durchführung von
Flugdiensten zu Zeiten, die erheblich von den zugewiese-
nen Zeitnischen abweichen, oder die Nutzung von Zeit-
nischen in einer erheblich anderen Weise als zum Zeit-
punkt der Zuweisung angegeben, sofern dies den Flugha-
fenbetrieb oder den Flugverkehr beeinträchtigt, vorgegan-
gen werden kann.

(6) a) Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 4 kann der
Koordinator für den Fall, dass ein Luftfahrtunter-
nehmen die in Artikel 8 Absatz 2 festgelegte
Nutzungsrate von 80 % nicht erreichen kann,
entscheiden, diesem Luftfahrtunternehmen nach
Anhörung die betreffende Abfolge von Zeit-
nischen für die restliche Flugplanperiode zu ent-
ziehen und sie in den Pool einzustellen.

b) Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 4 stellt der
Koordinator die betreffenden Abfolgen von Zeit-
nischen nach Anhörung des betreffenden Luft-
fahrtunternehmens in den Pool ein, wenn nach
einem Zeitraum, der 20 % der Geltungsdauer der
Abfolge entspricht, noch keine Zeitnischen aus
dieser Abfolge genutzt worden sind.

(*) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.“
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10. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 14a

Berichterstattung und Zusammenarbeit

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser
Verordnung einen Bericht über deren Durchführung vor.
Dieser Bericht betrifft insbesondere die Anwendung der
Artikel 8, 8a und 10.

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten bei
der Durchführung dieser Verordnung, insbesondere bei der
Einholung von Informationen für den in Absatz 1 genann-
ten Bericht, zusammen.“

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt drei Monate nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(2) Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 95/93 gelten ab 30. Juli 2005.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Straßburg am 21. April 2004.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
D. ROCHE
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